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2.12  Nach dem Messertausch-Prozess ein nicht zu Ende gedachtes Behörden-Geständnis 
 

Der inhaftiert Lehrling fand 
dann Unterstützung durch 
eine Dame aus Deutschland 
die sogar Staranwalt Bossi 
einschaltete für eine 
Wiederaufnahme. 
 
Von ihr wird lt. Doku Föger 
am 13.01.92 in Innsbruck 
OSTA Dr. Riedl drauf 
angesprochen dass die 
Schwester des Lehrlings 
ausgesagt hat, dass das 
angebliche Tat-messer nie 
ihrem Bruder gehörte. Dazu 
sagt OSTA Dr. Riedl: 

„Das ist richtig, das 
Messer haben wir nur 
als Vergleichsobjekt 
genommen, die wahre 
Tatwaffe wurde nie 
gefunden“ 

Das eine abstreitbare 
Privataussage, offiziell 
ausgesagt würde es die 
Verurteilung platzen lassen, 
denn im Prozess war nichts 
von einem 
„Vergleichsmesser“ sondern 
nur einem eigenmtlichen 
tatmesser die Rede, in Akte 
und Prozess wird nur EIN 
aufgefundenes Tatmesser 
beschrieben (aber DREI 
gezeigt). 

Zwar kann man mal 
OFFEN Vergleichsobjekte 
anführen, aber nicht 
nachträglich etwas so 
bezeichnen um zu 
kaschieren, wie zu 
Betrugszwecken von 
Amts wegen durch 
Messer-Tausch ein 
Unschuldiger als Mörder 
weggesperrt und der 
wahre Mörder bis heute 
unbehelligt gelassen 
wurde. 
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2.13  Die Schwester des Lehrlings bekräftigt die Tatsache des Messertauschs 
 

Simone K. (Name bekannt), die Schwester des 
Lehrlings, bekräftigt in mehreren klaren Mails die 
früher schon gemachten Aussagen zum Messer. 

Simone K. erkennt das Messer 1 vom Gartenbeet 
auf dem Foto aus der Spurenakte unzweifelhaft als 
Eigentum ihres Bruders denn … 

1. …Sie war beim Messerkauf persönlich dabei  
2. …Sie hat das Messer oftmals beim „Brotzeit 

machen“ selbst benützt  
3. …Sie hatte das Messer, nachdem es nach der 

Verbüßung der Haftstrafe ihrem Bruder 
ausgehändigt und von ihm im Müllcontainer 
entsorgt wurde, selbst nochmal in der Hand.  

Das Asservat im Prozess dagegen erkennt sie 
unzweifelhaft als Nicht-Eigentum ihres Bruders. 
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3.  Grundsätzliches zur Behördenarbeit:  
 

In der Anklage-Schrift seitlich wurde dem Lehrling ein 
Erscheinen am Tatort erst gegen 14:30 Uhr zur Last 
gelegt. Und dann werden noch allerhand 
Vorbereitungen aufgelistet weshalb damit von einer 
Tat nach 14:30 Uhr auszugehen wäre. 

Unten jedoch die Aussage der Chefin vor der Kripo, 
diese gibt an, schon um genau 14:20 Uhr von einem 
Nachbar der Sennerei von der Tat erfahren zu 
haben. Ihr Mann sei darauf sofort zum Tatort geeilt. 

 
Genau gleich äusserte sich der Chef selbst, hier 
ganz unten. Da der Weg zur Sennerei für den Chef 
aber unter 5 Minuten beträgt, kann er schon vor dem Lehrling um 14:25 Uhr am Tatort gewesen sein 
und den Teil der Tat NACH 14:25 Uhr selbst begangen haben. Zu seiner Rolle kommen wir noch 

Nachbar D. konnte seine Information über die 
im Blut liegende Sekretärin vor 14:20 Uhr von 
einem Täter selbst gehabt haben, der an den 
Handlungen vor 14:20 Uhr beteiligt war 

In was für einer engen Beziehung zum finalen 
Täter muss dieser Anfangs-Täter gestanden 
haben, wenn dafür die Sekretärin gegen 15 Uhr 
mit einem finalen Herzstich zum Schweigen und 
der unschuldige Lehrling als angeblicher 
Mörder ins Gefängnis gebracht wird? 

Dieses prozessentscheidende Telefonat wurde 
nicht durch Anfrage beim Telefonunternehmen 
beweisfähig gemacht und im Prozess nicht 
einmal erwähnt !!!   

Prozessentscheidende Widersprüche ja fast 
„Geständnisse“ (Täterwissen, durch die Zeitangaben gegenüber der Kripo) des Chefs und der Chefin, 
selbst an der Tat beteiligt zu sein, wurden im Prozess völlig ignoriert.  
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Tatzeit der Bluttat laut Anklage: nach 14:30 Uhr.  

Wissen des Nachbarn um die Bluttat: vor 14:20 Uhr  (Täterwissen, aber nicht als, sondern vom Täter) 

Und was geschah mit diesem Nachbarn?  Antwort: Er wurde nicht mal als Zeuge befragt. Sein 
Name tauchte im Prozess gar nicht mehr auf.  

Nur seine Frau und Tochter wurden befragt und die Antworten waren so gleichlautend formuliert, dass 
es sich regelrecht aufdrängt, dass ihnen das vorgefertigt in den Mund gelegt wurde, wobei plötzlich 
niemand mehr was von irgendwelchen Begebnissen vor 15 Uhr wissen wollte 

Die Mutter D. sagte vor Gericht bzgl. 
„gegen 15 Uhr“: 

 

Und genau die gleiche Formulierung 
bei der Tochter: 

 

 

Und der Vater Nachbar D., selbst ehemaliger Dorf-Polizist in Grän wurde überhaupt nicht befragt,  

- obwohl er laut Zeugenaussage sowohl des Chefs als auch der Chefin bereits vor 14:20 Uhr von 
der Bluttat gewußt hat  

- obwohl sein Name in den Aussagen dieser Beiden so in der Polizeiakte stand,  

 

 

 

Achtung ! 

********************************************************************************************************************* 

Juristischer Hinweis zum Thema Rekonstruktion: 

Wo z.B. Aussagen einer Person im Prozess damals heute widersprochen wird oder andere als die 
offiziell bekanntgegebenen Abläufe angenommen werden, so ist das nicht im Sinn einer „Verleumdung“ 
einer realen Person zu interpretieren, sondern bis der Sachverhalt so offiziell als bewiesen gelten kann, 
ist es im Sinne eines „logischen Planspiels“ quasi fiktiv zu verstehen. 

Die Prozesse und Urteile im Mordfall Föger waren unter anderem eine Beleidigung des Verstandes. 

Es geht darum anhaltende Widersprüche, bestmöglich aufzuklären, nicht darum gegen real 
existierende Personen strafrechtlich relevante Vorwürfe zu erheben. 

Es gilt die Unschuldsvermutung. 

********************************************************************************************************************* 

Achtung ! 
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4. Wann und von wem erfuhr der Chef von der Bluttat und wann kam er zum Büro ? 
 

 

C‘in1 von Chefin, 12.06.1990 zu Kripo  

 

Chefin will um 14:20 Uhr den Anruf 
von Nachbar D. erhalten haben 
worauf der Chef umgehend 
losgefahren sei. 

 

C1 von Chef, 12.06.1990 zu Kripo  

 

Chef will von Nachbar D. von 
Bluttat erfahren haben, gleich in 
den Betrieb gefahren sein. 
Chef will zusammen mit der 
Rettung im Betrieb angekommen 
sein 

 

C2 von Chef, 09.08.1990 zu U-Richter 

 

 

Chef will kurz vor 15 Uhr von 
Nachbar D. von Bluttat erfahren 
haben, gleich in den Betrieb 
gefahren und dabei auf dem Weg 
dem entgegenkommenden Bozo 
begegnet sein. 
Chef will zusammen mit der 
Rettung im Betrieb angekommen 
sein 

 

C3 von Chef, 18.04.91, 2. Prozesstag  

 

Chef will jetzt durch Hr. D. gegen 
„14:30 Uhr/15:15 Uhr“ (???) von 
Bluttat erfahren haben und sofort 
in den Betrieb gefahren sein 
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B1 von Bozo, 10.06.1990 zu Kripo 

 

Bozo will mit dem Lehrling 
NACHBAR D. benachrichtigt haben 
und dann zu Hause den Chef 
angetroffen und informiert haben  

 

B2  von Bozo, 09.08.1990 zu U-Richter 

 

Bozo will gegen 15 Uhr von dem 
Lehrling informiert worden sein 
worauf er zum Chef nach Hause 
gefahren und diesen dort schon 
informiert angetroffen haben will 

 

D1 von E. D., 9.8.90, zu U-Richter 

 

Frau D. will gegen 15 Uhr durch den 
Lehrling informiert worden sein 

 

R1 von Sanitäter Rief, 10.06.90, Polizei 

 

Rettung will kurz nach 15 Uhr über 
Rettungszentrale informiert 
worden sein. 
 

R2 v. Sani Rief, 09.08.90 zu U-Richter 

 

Rettung will gegen 15:10 Uhr am 
Tatort gewesen sein 
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Bewertung der Zeugenaussagen von Chefin, Chefs, Bozo, Frau D. und Sanitäter Rief für Fragen:  

1. Wann hat der Chef von der Bluttat erfahren? 
2. Von wem hat der Chef von der Bluttat erfahren? 
3. Wann war der Chef wieder im Büro? 

 
Zu 1.  Wann hat der Chef von der Bluttat erfahren? 

Laut C‘in1 um 14:20 Uhr,    laut C2 um kurz vor 15 Uhr,    laut  C3 um „14:30 Uhr/15:15 Uhr“ (???) 
 

Zu 2.  Von wem hat der Chef von der Bluttat erfahren? 

Laut C‘in1 sowie C1, C2, C3  telefonisch durch Hr. Nachbar D. 
 

Zu 3.  Wann war der Chef wieder im Büro? 

Laut C‘in1 sofort (5 Min) nach 14:20 Uhr,   laut C1 mit Rettung (15:10 Uhr),   laut C2 mit Rettung 
(15:10 Uhr),    laut  C3 sofort nach „14:30 Uhr/15:15 Uhr“ (???) 

Fazit:   

• Informierung der Rettungsleitstelle um 15 Uhr,  
• Informierung der Rettung kurz nach 15 Uhr  
• Eintreffen der Rettung um 15:10 Uhr  
• alles letztlich initiert durch des Lehrlings Info an Nachbar D. demnach kurz vor 15 Uhr. 

Damit wäre ein Telefonat von Nachbar D. an den Chef um kurz nach 15 Uhr realistisch. Diesen Anruf 
mag es auch gegeben haben, aber er erreichte nicht den Chef, sondern dann nur seine Frau.  

Denn es gab offenbar  zwei Anrufe von Nachbar D. an den Hausanschluss des Chef  

• Einmal um 14:20 laut Chefin bei Kripo  
• Zum zweiten Mal gegen 15 Uhr laut Chef beim U-Richter und laut 15:15 Uhr im Prozess 

Aber nur beim 1. Anruf gegen 14:20 war der Chef selbst zu Hause, dann eilt er zum Betrieb, alles 
andere als eine sofortige Reaktion wäre Blödsinn anzunehmen, wenn dort die Sekretärin im Blut liegt. 

Bozo jedoch behauptet den Chef passend zur Zeit nach dem zweiten Anruf nach 15 Uhr zu 
Hause angetroffen zu haben. Das stellt sich als bewußte Lüge dar, Bozo wollte dem Chef so ein 
Alibi geben, weshalb er nicht schon ab 14:25/14:30 Uhr im Betrieb gewesen sein soll.  

Und dafür gibt es einen Grund und der liegt darin begründet, was am Wahrscheinlichsten Bozo 
und der Chef in Wahrheit in der Zeit ab 14:30 Uhr am Tatort gemacht haben. 

Bozo steht durch seine bewußten Verschleierungs-Lügen im starken Verdacht einer der Täter zu 
sein, der Messerstecher im Büro. Den Todesstich im Zimmer des Lehrlings, kann aber auch sein 
Komplize verübt haben, der in der zweiten Tathälfte ab ca. 14:30 Uhr anwesend war und den 
vorsätzlichen Mord zur Verdeckung des voraggegangenen Totschlagsversuch zusammen mit 
Bozo plante und ausführte und der es auch war, der den Schlüssel zum Zimmer des Lehrlings 
nur beisteuern konnte, der SCHLÜSSEL-HERR. 

Dass Chef und Chefin beide einen ersten Anruf gegen 14:20 Uhr (Chefin) bzw. 14:30 Uhr (Chef) 
anfangs zugaben, ist nur so zu erklären, dass ihre eigene Telefonanlage diese Zeit und Nummer 
anzeigte und sie auch fest davon ausgingen, dass dies technisch über den Telefonprovider bewiesen 
wird, das Ausmass des des erbärmlichen, teuflisch, verkommenen, niederträchtigen Justizbetrugs zu 
ihren Gunsten konnten sich da wohl selbst sie noch nicht in den kühnsten Träumen vorstellen.  
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5.  Rekonstruktion des Grauens der „Rekonstruktionen des Grauens“ 
 

Phantasierte Blut-„Spritzer“ im Zimmer des Lehrlings dort, wo lediglich in Reichweite einer Zeitung vom 
Bett aus früher mal Mücken an die Wand geschlagen wurden.  Alles rund um Flüssigkeiten, also wie 
etwas spritzt, wann etwas tropft oder wann es einfach nur einen Abdruck gibt, wurde an VIELEN Stellen 
falsch gemacht. 

Das Blut hier hat NICHTS mit Thema Kriminalität zu tun, sondern mit Stechmücken und sonst nix. 
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Echte Blut-SPRITZER dagegen zu 
sehen an der Büro-Wand hier seitlich. 

Schon jeder Laie, der richtig im Kopf ist, 
erkennt den fundamentalen Unterschied 
zwischen einem blossen Abdruck, einer 
Verschmierung und einem echten 
Spritzer wo richtig Flüssigkeit 
aufgetragen wurde und ein Stück an der 
Wand herab lief wie hier  

 

 

 

Diese Blutspritzer wurden jedoch in der 
Akte in keinster Weise schlüssig einer 
konkreten Ursache zugeordnet und 
erklärt.  

 

Auf der nächsten Seite dazu die 
offizielle Rekonstruktion, bei der zu  
100 % jede Handlung falsch und 
widerlegbar ist, bis auf die Darstellung 
des Würgens von hinten, als das Opfer 
noch auf dem Stuhl saß. 

Dieses Würgen hat tatsächlich in dieser 
Position stattgefunden, aber weder 
durch den Lehrling noch überhaupt 
einen Einzeltäter. 
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Die Rekonstruktionsakte hat 37 Seiten, von 
denen komplett alles falsch und reine einem 
Unschuldigen in den Mund gelegte 
Phantasie ist. 
Bis auf das eine einzige Detail, wie das 
Opfer auf dem Stuhl sitzend von hinten 
umklammert und gewürgt wurde. (Aber 
weder vom Lehrling, noch überhaupt einem 
Einzeltäter.) 

Das war durch die in den Hals gepressten 
Fingernägel-Spuren vorne anders als durch 
ein „an sich Pressen“ von hinten nicht 
vorstellbar und wurde als einziges Detail auf 
37 Seiten annähernd zutreffend dargestellt.  

 

Aber keine, wirklich KEINE der in der Akte 
auf 37 Seiten beschriebenen Handlungen 
der Tatrekonstruktion beschreibt auch 
nur eine einzige Blutspur korrekt, ALLES 
ist falsch dort.   

Ich kann BEWEISEN dass das Opfer im 
Büro die ganze (und lange) Zeit auf dem 
Rücken lag und auch der Stich in den 
Rücken auf dem Bauch liegend erfolgte 
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Also halten wir fest: Die Blutspuren an der Wand im Büro wurden bei 
der offiziellen Tatortrekonstruktion 1990 überhaupt nicht erklärt. 

Daran versuchte sich dann im Fall Föger später der bekannte und 
berühmte Profiler Petermann https://www.youtube.com/watch?v=SNi2eDlMek8  

Bei Minute 4:45 im Bild erklärt er - hier noch zutreffend - die Richtung 
wie die Spritzer auftrafen.  

Dass es sich nicht um Spritzer eines Schlages sondern eines Stiches handelt, sagt er bei Minute 5:20: 

„Schlagrichtung ist hier in dem Fall falsch, das kann eben halt auch die Abschleuderung vom blutigen Messer 
sein, vom Tatwerkzeug. Also es ist einmal gestochen worden, dann findet hier unten möglicherweise der Kampf 
statt, es wird weiter gestochen und als der Täter dann das Messer aus der Wunde herauszieht und ausholt … und 
wieder senkt zum nächsten Stich da schleudert Blut ab und zeigt sich dann als solche Blutspritzer da.“ 

Das ist völlig widersprüchlich und nicht mit den Örtlichkeiten zu vereinbaren. 

1. Schon das Herausziehen des Messers hätte DANN viele Spritzer von unten nach oben verur-
sachen müssen, denn da ist ja noch mehr Blut dran. Aber davon gabs keinen einzigen Spritzer. 

2. Petermann versucht zu rechtfertigen, was man dem Lehrling 
in den Mund legte, spielt  die seitlich gezeigte Szene nach 
wo der Lehrling rechts vom Opfer kniet und nach links sticht.  
Wie Petermann oben noch zutreffend rot einzeichnet und 
mit der Spurenlage übereinstimmt, kam das Blut von links 
oben nach rechts unten geflogen.  Das ist aber genau 
entgegengesetzt, wie dem Lehrling in den Mund gelegt. 

3. Weder Menge des gespritzten Bluts noch die Richtung passt 
zu einer Abschleuderung vom Messer. Kein einziger der 
Stiche kann in einer Richtung erfolgt sein, die zu der 
Abschleuderung des Blutes von links oben nach rechts 
unten passt. Weder im Sitzen noch im Liegen des Opfers 
paßt hierzu auch einer der Stiche auch nur theoretisch. 

Im weiteren Verlauf seiner Rekonstruktion sagt Petermann dann bei 
6:30 des Videos dass er sich an den Verletzungen orientiert wie sie durch die Obduktion beschrieben 
werden, dabei orientiert er sich aber lediglich an der Akte und stellt dortige Phantasien kritiklos nach, so 
zuerst den Rückenstich im Sitzen bei Minute 7:10, dann den Schulterstich.  Keiner der Stiche jedoch ist 
mit einer Position in Einklang zu bringen die zur Schleuderrichtung passt.  Auch nicht der Bruststich.  
 
Die gesamte Rekonstruktion von Petermann zeigt sich daher als Totalausfall, als an die offizielle 
Rekonstruktion angelehnt. Standardgemäß phantasiert er dann auch noch von Abwehrverletzungen, 
von denen es jedoch, wie ich zeigen kann, keine Einzige gab. Zusätzlich wäre dann das Opfer mit dem 
blutenden Rückenstich bei ihm noch auf dem Stuhl kämpfend gesessen und hätte dort an der 
Rückenlehne Blutspuren verursachen müssen die es gar nicht gab.   

Die Hintergründe der Fehlleistungen:  
Petermann hat sich 2016 einfach an die offizielle Version gehalten, wo man 1990 zum Schluss kam:  

Beim Vergleich der anläßlich des Lokal-Augenscheins vom Beschuldigten ange-gebenen 
Tatabläufe mit den objektiv fest-gestellten Befunden ergibt sich eine perfekte 
Übereinstimmung auch in kleinsten Details. 

Wie ich zweifelsfrei BEWEISE, ist dies klar u. NACHWEISLICH falsch. Als Prof. Henn Fehler seines 
Assistenten Dr. Rabl bemerkte und Walter Föger eine Wiederaufnahme zusagte, hatte er am nächsten 
Tag auf einer Überlandfahrt einen tödlichen Frontalcrash, ungefähr so wie „Lady Di“. 

https://www.youtube.com/watch?v=SNi2eDlMek8
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6. Die realitätskonforme Rekonstruktion des Tatablaufs  
 

Im Folgenden zuerst 90% meiner Rekonstruktion wovon Ausschnitte noch geheim gehalten werden 
müssen. Danach dann dazu Begründungen, Indizien und Beweise für diesen Hergang.  

Dabei „glaube“ ich manche Aussagen von Leuten, denen ich insgesamt aber misstraue, dann, wenn die 
Aussagen plausibel ins Gesamtbild passen. Zum Beispiel die Rückkehr von Bozo vom Essen. Dafür 
kann es Zeugen geben, also wieso soll er da riskieren zu lügen, es bringt ihm an der Stelle auch nichts. 

Das Gleiche gilt für die Zeiten vor dem Angriff, da gibt es keinen Grund zu lügen.  Wenn Frau B. so 
dumm war sich bei den 14:20 Uhr zu verplappern, dann hat sie nicht bei den 13 Uhr etc. irgendwas 
raffiniert gelogen, was für die Tat gar keine Bedeutung hätte.  

Minutengenau angegebene Details wie 14:39 Uhr sind natürlich nicht zwangsläufig auf die Minute 
genau, ich habe mich aber trotzdem für diese Form entschieden, weil man so den Ablauf besser 
darstellen kann, als sehr viele Einzelhandlungen pauschal und diffus in einen großen Zeitabschnitt wie 
z.B. 14:30 Uhr -  14:45 Uhr zu packen. So erscheint manches in Details als „Mutmassungen“, zu 
beachten ist aber der Rahmen aus BEWEISEN der ausreichend Eckpunkte der Rekonstruktion definiert 

 
10,50 Uhr Samstag 09.06.1990, laut Aussage ihrer Chefin begann Angelika Föger Ihre Aushilfsarbeit in der 

Buchhaltung der Gräner Käserei um 10,50 Uhr. Um 14 Uhr hatte Angelika einen Termin in einem 
Nachbarort, hätte also gegen 13,30 – 13,40 Uhr aufbrechen müssen, ging also wohl davon aus, 
knapp 3 Stunden im Büro zu arbeiten.  
. 

12,45 Uhr Laut Aussage der Chefin fährt diese zu dieser Zeit von der Käserei nach Hause. 
. 

12,55 Uhr Laut Aussage der Chefin bricht ihr Mann 10 Minuten später auf, er hatte noch etwas zu 
besprechen mit Angelika Föger im Büro. 
. 

13,00 Uhr Laut Aussage der Chefin sind alle um 13 Uhr zu Hause beim Mittagessen, die Distanz zwischen 
Käserei und Wohnhaus entspricht auch ca. 5 Minuten Wegzeit. 
. 

13,25 Uhr Bozo kommt vom Mittag nach Hause. Entweder er bringt dabei jemand mit oder trifft bei seiner 
Rückkehr auf eine zweite Person, seinen Komplizen X bei der folgenden Tat 
. 

13,35 Uhr In dieser Zeit muss wohl der erste Angriff gegen Angelika Föger erfolgt sein.  
. 

Sekunde 1 Die beiden versuchen das Opfer durch Drohung einzuschüchtern,  
Bozo zeigt das Messer, sein Komplize X  hält sie von hinten an den Schulter. 
. 

Sekunde 3 Sie schreit und will flüchten 
. 

Sekunde 4  X  greift von hinten ihren Hals und beginnt zu würgen.  
Der Kampf dauert ab jetzt wo sie gewürgt wird nur noch 20 Sekunden 
bis Bewusstlosigkeit bei Sekunde 24 
. 

 

Sekunde 6 Sie greift nach hinten zum Würger, X  ins Haar, kämpft und zieht. 
. 

Sekunde 7 X schreit auf, Bozo will helfen und versucht X zu befreien,  
. 

Sekunde 9 Bozo will sie mit dem Messer zwingen den Komplizen loszulassen, sie soll die Faust öffnen, die 
Haare loslassen, er dringt mit dem Messer in die Faust damit sie losläßt, der Schnitt der für 
Abwehrverletzungen gehalten wurde entsteht und Haare die sie x  ausgerissen hat werden beim 
Herausziehgen des Messers aus der Faust in die Wunde gedrückt. 
. 
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Sekunde 12 Sie läßt kurz los, zieht die rechte Hand nach vorne und verursacht dabei  SELBST  die Spritzer 

an der Wand und am Schrank, denn hier gab es keinen Stich der die Spitzer an der Wand 
erklärt, sie selbst verursachte die als sie Ihre Hand schnell von oben hinter dem Kopf aus nach 
vorne unten zog.  
. 
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Sekunde 15 Weil sie jedoch mittlerweile so stark gewürgt wird hat sie trotz der 

Schmerzen an der Hand keine andere Wahl, sie muss erneut versuchen 
den Würger zu beeinflussen, ihn zu bekämpfen und zu greifen und als 
sie erneut nach hinten greift, sticht Bozo mit dem noch relativ sauberen 
Messer schneidend nach ihrem Handrücken.  
 

Sekunde 19 Da sie aber ja auch noch mit der anderen Hand kämpfen konnte und 
das Ganze noch nicht entschieden war sticht Bozo jetzt um sie einfach 
zu bekämpfen in ihre Schulter.  
 

Sekunde 24 Mittlerweile läßt durch das Würgen ihr Widerstand nach, sie wird bewußtlos und sinkt zusammen, 
Bozo hat eine saubere Hand und zieht damit den Stuhl weg, X  hält sie am Hals in der Hand, zieht 
sie etwas zurück dass die Beine Platz haben und legt sie bäuchlings ab. 
Dabei fließt das Blut aus einer Arterienverletzung in der Schulter extrem stark nach vorne/unten in 
die Bluse und sickert dort in einer Lache in den Teppich. Dort ist die Bluse am dunkelsten vom 
Blut, dort war die Einwirkung des Blutes am Intensivsten, das ist BEWEIS für Bauchlage im Büro.  
Ich kann Ablauf und Lage im Büro über die Blutspuren zu 100 % sicher beweisen, so sicher 
wie dass die Schwerkraft Blut das seitlich an der Schulter austritt nach unten befördert und 
wenn die dunkelste Stelle der Bluse durch das Liegen in der Lache vorne und da dies 
gleichzeitig unten ist, lag sie zu 100 % auf dem Bauch 
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Das Blut aus der Schulter das VORNE in der Bluse die bei Weitem intensivste Einwirkung zeigte, muss 
definitiv einer Blutlache zuzuordnen sein. Nur indem dort die Bluse lange in der Blutlache lag, ist diese 
besonders intensive Einwirkung zu erklären. Das ist ein BEWEIS für sehr lange Bauchlage im Büro. 
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Diese Wunde hat die große Lache verursacht. 

 
 
Und damit ergibt sich der Rest EINDEUTIG: 
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13,36 Uhr Bozo rammt ihr nun als sie bewußtlos auf dem Bauch auf dem Boden liegt in Tötungsabsicht das 

Messer in den Rücken 
 

13,37 Uhr Die beiden beginnen zu realisieren was sie getan haben 
 

13,40 Uhr Die beiden säubern sich, X flüchtet, Bozo duscht und sichert den Tatort. 
Das Opfer liegt jetzt 50 Minuten lang blutend und zeitweise bewußtlos , durch den Stich im 
Bereich Rückenmark zusätzlich mehr oder weniger gelähmt, im Büro auf dem Bauch 
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Beide Stellen 1 und 2 weisen 
ungefähr die gleiche Konzentration 
auf der Farbe nach zu urteilen. 
Eine dieser Stelle muss definitiv 
VOR der Lageveränderung durch 
die Rettung erfolgt sein und eine 
danach. In beiden Fällen war es 
jedoch nur noch eine blutige 
Fleischwunde ohne markanten 
Blutaustritt, der Bereich des 
Punktes 3 wurde nicht wirklich 
durchtränkt was zwingend der Fall 
gewesen wäre, wenn sie zeitnah 
auf den Rücken gelegt worden 
wäre.  
Das heißt das Opfer muss sehr 
lange auf dem Bauch gelegen 
haben und erst sehr spät und 
damit im Lehrlingszimmer auf den 
Rücken gelegt worden sein.  
 
Lag das Opfer jedoch auf dem 
Bauch mit einer Verletzung direkt 
in der Mitte wohin floss dann das 
Blut? Es floss nicht nach links, 
denn links ist das Unterhemd kaum blutig. Rechts der Wunde bei Punkt 3 ist das Unterhemd aber auch 
kaum blutig, also wird es am ehesten die Wirbelsäule hinab Richtung Hohlkreuz geflossen und sein und 
sich dort gesammelt haben.  
 
Letztlich sieht man am Unterhemd aber sehr wohl, dass viel Blut auf die rechte Seite gelangte, das 
geschah jedoch offensichtlich NICHT, indem das Blut aus der Rückenwunde an Punkt 3 vorbei nach 
rechts floss und sich dort ausbreitete, sondern es floss zuerst den Rücken hinunter, sammelte sich dort 
und lief dann zur rechten Seite über, von wo es sich dann wieder durch Kapillarwirkung Richtung Mitte 
ausbreitete, der Stoff sog sich voll, aber nicht aus der Richtung der Wunde, sondern nachdem die 
Wund sehr lange Richtung Hohlkreuz geblutet hat gelangte es von dort zuerst zur rechten Körperseite 
und DANN erst zurück Richtung Mitte. Und diese Ausbreitung auf der rechten Körperseite erfolgte dann 
eben massiv, als der Körper aufgenommen wurde. Das passt absolut nicht zu den Spuren wenn der 
Lehrling sie getragen hätte sondern 
ausschliesslich alles zusammenpassen tut es 
wenn zwei Leute sie mit einem Leintuch 
trugen und der Lehrling später auf dieses 
Leintuch kniete. 
 
Liegt man auf dem Bauch mit einem Stich in 
die Wirbelsäule, kann man je nach 
Ausprägung der Hohlkreuzvertiefung dort 
einen See von ca. einem halben Liter Blut 
ansammeln. 
Und Ihre Frau hatte eine starke Vertiefung 
dort, sie hatte kräftige Rückenmuskulatur 
seitlich neben der Wirbelsäule und 
dazwischen Platz für einige hundert ml Blut. 
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14,05 Uhr Bozo muss jetzt Nachbar D. informiert haben, wenn dieser laut Akte um 14:20 Uhr beim Chef 
anrufen kann. Nachbar D. als Ex-Polizist hat von einem Mord im Nachbarhaus erfahren und statt 
die Polizei zu rufen nur den Hausbesitzer informiert. 
 

14,20 Uhr  Nachbar D., der pensionierte Ex-Polizist, ruft mit Täterwissen beim Chef an, nicht jedoch bei der 
Polizei.  D. handelt hier bereits wie ein weiterer Komplize. WARUM? Einer hat hier persönliche 
Interessen an einer Vertuschung und der Andere unterstützt das, einer von beiden hat ein Motiv 
aus existenziell wichtigen Gründen etwas zu verbergen und der andere hat ein Motiv, das aus 
eigenen Gründen zu unterstützen und die können schon darin liegen zu erkennen, wie existenziell 
der Andere betroffen ist, was es ihm WERT ist. 
 

14,25 Uhr  Bozo und Chef zusammen bei  der bewußtlosen Angelika im Büro 
 

14,30 Uhr  
 

Der später als Täter beschuldigte Lehrling kommt vom Essen zurück, seine Arbeit würde erst 
wieder beginnen um 16,30 Uhr. Der Chef schließt sich mit dem Opfer im Büro ein, Bozo empfängt 
den Lehrling und macht ihn besoffen  
 

14,35 Uhr  
 

Der Lehrling ist laut offizieller Version jetzt in seinem Zimmer und „rein zufällig passend“ zu den 
Plänen der Mörder soll jetzt des Lehrlings Radio kaputt gehen, er es zerschlagen und dann für 
genau die Zeit die die Täter brauchen der Lehrling das Haus verlassen haben? 
Das glaube wer will, wahrscheinlicher ist:  
Der Schlüssel-Herr dringt beim Lehrling ein, fordert ihn auf für 15 Minuten das Haus zu verlassen, 
der Lehrling widerspricht und verweist auf seine Pausenzeit, der Schlüssel-Herr packt und 
zerschlägt das Radio des Lehrlings und bedroht ihn und erst dann geht er. Er verschliesst aber so 
wie bei ihm und Bozo üblich sein Zimmer und verläßt dann das Haus. 
 

14,36 Uhr  
 

Das ist die Chance, der Schlüssel-Herr holt den Zweitschlüssel aus dem Büroschrank, sie öffnen 
Lehrlings Zimmer, holen das Leintuch um das Opfer zu tragen 
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14,37 Uhr  Bozo wälzt die Bewußtlose auf das Leintuch, dabei läuft der See in ihrem Hohlkreuz über und 
verursacht den kleinen Fleck durch das Leintuch auf dem Boden. (Siehe Bild) Beim Umdrehen 
entstehen Zweifel ob das Opfer tot ist, deshalb kommt jetzt der Teststich in den Oberschenkel. 
 

14,38 Uhr  Teststich in den Oberschenkel …. 
 

14,39 Uhr  Jetzt muss es schnell gehen, niemand weiß wann der Lehrling zurückkommt. 
Das Opfer wird auf dem Leintuch ins Zimmer des Lehrlings getragen.   
 

14,40 Uhr  Im Büro wird das Opfer unsanft auf ein Bruchstück des kaputten Radios abgelassen, dabei die 
Schürfwunde am Rücken, das Plastikteil wird später von jemand noch entfernt, als das Leintuch 
weggenommen wird, das jetzt noch unter dem Opfer verbleibt.  
Es wird das Bett mit Sexheften drapiert. 
 

14,41 Uhr  Warten auf den Lehrling.  
 

14,45 Uhr  Ungeduldiges, angespanntes Warten auf den Lehrling.  
 

14,50 Uhr  Der Lehrling kommt zurück, findet das Opfer, redet mit ihr und hilft ihr, wendet sich an Bozo, 
irgendwann kommt der sich vorher versteckende Chef hinzu, der Lehrling wird zu Nachbar D. zum 
Telefonieren geschickt. 
 

14,55 Uhr -
15,00 Uhr 

Während der Lehrling bei Nachbar D. ist um Hilfe zu holen, wird im Zimmer des Lehrlings der 
tödliche Hohlvenenstich gesetzt. Dabei handeln die beiden Täter vor, während und nach der Tat 
so einvernehmlich, dass beide als Mörder angesehen werden können …  
 

 

Seitlich zu sehen der 
tödliche Stich in eine 
Herzvene. Hier ist auf die 
wichtige Leistung von 
John Leake zu verweisen, 
der mit den von ihm 
beigesteuerten Gutachten 
von US-Experten 
beweisen konnte, wie 
wenige Minuten das Opfer 
nach diesem Stich 
maximal nur noch leben 
konnte. Denn das 
bedeutet, dass der 
tödliche Stich zu einem 
Zeitpunkt erfolgte, als der 
Lehrling dem diese Tat zu 
Unrecht angelastet wurde, 
gar nicht am Tatort war, 
sondern mit Bozo zum 
Hilfe rufen geschickt 
worden war. Mit dem 
Opfer allein zu dem 
Zeitpunkt: Der Chef 
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7. Die Rolle des Leintuchs 
 

Dem Gericht wurde die Bereitschaft von 3 Zeugen zu einer eidesstattlichen Versicherung angezeigt, die 
alle von einem beim Tatort im Hausgang liegenden total blutigen Leintuch berichten.  

Diese drei glaubwürdigen Zeugen sind der Notarzt, eine Krankenschwester sowie die Schwester des 
Wittwers Walter Föger.  

Profiler Petermann verwirft diese drei glaubwürdigen Zeugen und so ist es kein Wunder, dass seine 
Ergebnisse von vorne bis hinten unsinnig sind. Und da er das mit seiner Methodik begründet, kann sein 
Versagen hier kein Einzelfall sein. Und da er sich auf die Methodik seiner ganzen Branche beruft, 
können auch alle anderen, die so arbeiten nur Fehler produzieren. Dass man den SCHWERPUNKT 
nicht auf Zeugen sondern auf Sachbeweise legt, ist ja OK, aber alles bitte mit Mass und Ziel und wir 
werden gleich sehen, wie Sachbeweise die Zeugen bestätigen, sobald man 1+1 zusammen betrachtet. 

Um 19,30 Uhr am Tattag ergab sich folgende Zeugenbeobachtung 

http://www.mordfall-angelika-foeger-graen.com/kurz-information-des-falles/chronologie  

Wenige Stunden nach der Tat (gegen Abend) fuhr Angelika Föger‘s Schwägerin Marlies (von Beruf 
Krankenschwester im BKH-Reutte) in Begleitung einer weiteren Krankenschwester und eines Arztes zum Tatort. Sie 
erhielten von den tatortabsichernden Polizisten ungehindert Zugang. Auch wurden ihr ohne weitere Umstände die 
persönlichen Utensilien (Handtasche, PKW-Schlüssel) der Ermordeten ausgehändigt. Ebenso fanden sie ein 
zusammengeknülltes, blutdurchtränkes Bettleintuch im Hausgang am Boden liegend vor, das in späterer Folge 
nirgends, in keinem Protokoll, Erwähnung fand. 

Dieses im Prozess unterschlagene Beweismittel, spielt eine wichtige Rolle.   
 
1. Eine erste Bestätigung dafür dass ein Leichtuch im Spiel war ist als Indiz natürlich, dass im Bett des 
Lehrlings ein Leintuch entfernt wurde. Die Decke dort hat einen Bezug wie das üblich ist, das Bett 
selbst nicht. 

 

 

http://www.mordfall-angelika-foeger-graen.com/kurz-information-des-falles/chronologie
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2. Eine weitere Spur die von der Existenz dieses Leintuchs zeugt, ist wie gezeigt auf dem Büro-Boden: 

 

Denn das Leintuch diente als Transportmittel, nachdem das Opfer darauf gerollt wurde, wurde es von 
zwei Personen an zwei Enden getragen. Beim Umdrehen auf das Leintuch schwappte das Blut aus 
dem Rückenstich, das sich im Hohlkreuz gesammelt hat, in Kleidung und Leintuch. 

 

3. Die dritte Spur, die vom Leintuch kündet, sind die bisher von niemand verstandenen Blutabdrücke an 
der Hose des Lehrlings. Alle, auch Petermann, dachten das sei vom Knien in einer Lache. Aber Herr 
Petermann, Sie als der, der immer herumexperimentiert, knien Sie doch mal tatsächlich in eine Lache, 
das geht schon mir Wasser, auch wenns dünnflüssiger ist, aber die Ergebnisse sind jetzt nicht so dass 
sie gar nicht vergleichbar wären. 

Die Rekonstruktion 
eines Kniens in 
einer LACHE führt 
eben gerade 
NICHT zu solchen 
Ergebnissen, wie 
rechts und wie in 
der Mitte durch 
Farbanalyse des 
Fotos links besser 
sichtbar gemacht 
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Zuerst hier nochmal etwas zu den Ergebnissen von Petermann und Dr. Wong beim Thema Kleidung:  

Opfer betreffend: Irrelevant sind die Argumentationen zu Spuren an der Kleidung und Hose die ein 
Schleifen durch Lehrling belegen sollen. Der Tatort war eine Allerweltsumgebung und selbst wenn es 
ein Reiben am Untergrund gab, so sind die Spuren daraus indifferente Allerweltsspuren wie sie im 
allgemeinen Lebensalltag überall entstehen können, gerade an der Kleidung. Ausserdem ist ja auch bei 
einer Umlagerung auf das Leintuch und wieder auf den Boden ein gewisses Schleifen plausibel, auch 
wenn nicht der Lehrling sie geschleppt hat, dieser Bereich betrifft also IRRELEVANTE 
Argumentationen von Petermann.  

Lehrling betreffend (als Ersthelfer) 
Sogar WIDERLEGT werden können Petermanns Argumentationen zu 
den Blutspuren an der Hose des Lehrlings. Diese beweisen sogar das 
GEGENTEIL dessen was Petermann behauptet. 
Denn die Blutspur am Knie beginnt viel zu hoch und ist viel zu „unrund“ 
um von einer Lache zu stammen. Das beweise ich wie folgt mit Wasser, 
es würde mit Blut aber ähnlich ablaufen: 

 
Lehrling betreffend (als Ersthelfer) 
Sinnvoll dagegen in diesem Punkt die 
Ausführungen des Dr. Wong als 
Privatgutachter. Sein Hinweis, dass das Blut 
auf dem T-Shirt des Lehrlings aussieht wie 
„vom Boden aufgewischt“, also einer 
Manipulation, ist überzeugend. 
Dr. Wong kam auf diesen Gedanken durch 
einen Hinweis von John Leake, dem das 
zuerst aufgefallen war. 

 
Der Beweis dass der Lehrling NICHT IN EINER LACHE auf dem Teppich, sondern auf dem mit 
Blut DURCHNÄSSTEM Leintuch und gegen die blutige Bluse gelehnt kniete 

1. Versuch:  Oben ein Stück Teppich auf das ich 
Wasser gegossen, mit dem Fuß eingerieben und 
mich dann hineingekniet habe. Und im großen 
Bild rechts was man dann sieht:  

Die Hose saugt Wasser regelrecht auf, der Fleck 
ist sehr rundförmig und reicht tief, das wenige 
Millimeter hoch als Lache stehende Wasser sog 
richtig in die Hose ein, auch wo mein Knie nicht 
den Boden berührte sondern nur die Hose auflag, 
deshalb reicht der Fleck sehr tief und ist rund-
förmig ohne trockene Stelle darin. 
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2. Versuch: Jetzt simuliere ich mit einem zusammengeknüllten Pulli eine „Person“ an die ich mich 
kniend anlehne.  Ich nehme den gleichen getränkten Teppich der jetzt schon etwas weniger „Lache“ ist 
und platziere die nasse Stelle so, dass es vertikal die nassblutige Kleidung simmuliert und horizontal 
das nassblutige Leintuch und siehe da, wenn ich dort mit dem linken Knie reinknie, reicht der Fleck 
exakt wie bei Lehrling sehr weit nach oben und da es jetzt schon keine so starke Lache mehr ist, passt 

der Fleck schon viel besser, ist aber immer noch „runder“ als beim 
Lehrling. Zum Vergleich auch schon mal seitlich die ganze Hose. 

Zwischenfazit:  Eine horizontale Lache allein produziert einen 
Fleck viel weiter unten als bei Lehrling, nur indem Lehrling an die 
blutige Kleidung herankniete und von dort vertikal etwas 
übertragen wurde, konnte die Spur so weit oben angetragen 
werden. 

3. Versuch:  Obwohl ich der Sache näher kam, passte die Form der Antragung noch nicht, der Teppich 
war noch viel zu nass und die Form der Antragung viel zu geschlossen und rund.  
Deshalb nur der Extremversuch in Richtung „wenig Nässe“, würde es reichen wenn ich einen „Abdruck 
vom Abdruck“ mache, indem ich in den Abdruck nochmal einen trockenen Bereich der Hose eindrücke? 

Das 
Ergebnis 
sieht man 
rechts,  
 
 

 

 

Die „Nässequelle“ war nicht nass genug, 
der aufgedrückte Stoff kann zu wenig 
Flüssigkeit aufnehmen, das Muster das 
man erhält passt nicht. 
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4. Versuch:  Nun versuche ich den Mittelweg, nicht die wirkliche Lache wie anfangs, aber ich tränke 
den anfänglichen Abdruck auf dem einen Hosenbein nun nochmal mit etwas Wasser nach, so dass es 
keine richtige Lache ist aber eben auch kein „feuchter“ Stoff sondern „nasser“ Stoff. 

Und siehe da, genau damit bekomme ich ein vergleichbares Muster, wo einzelne Flächen „getränkt“ 
sind, aber nur in abgegrenzten Bereichen wo Anpressung bestand, es gibt keine breite kompakte 
zusammenhängende Fläche wie dort wo sich das Wasser kapillar ausbreitete, sondern es sind durch 
Falten etc. abgegrenzte Flächen von 
Trockenheit möglich die direkt in die 
nassen Flächen weit hineinreichen. 
Aber dort wo die Flächen dann nass 
sind, sind sie einheitlich nass, nicht so 
gesprenkelt wie bei Versuch 3. 

Also ist der Grad an Nässe wie bei 
Versuch 4 am besten vergleichbar mit 
den Spuren bei Lehrling, also keine 
Lache und kein Teppichboden aber 
stark durchnäßter Kleidungsstoff.  
 
Mangels trockener Flächen im 
Kniebereich habe ich den letzten 
Abdruck dann manuell weiter unten 
vorgenommen, aber dabei hat sich 
gezeigt: Scharfe Linien zwischen 
trocken und nass entstehen nicht in einer Lache sondern wenn Trockener Stoff in mässig nassen / 
stark feuchten Stoff gedrückt wird. 

 

Genau so wie es meiner Theorie entspricht 
und Petermanns Theorien widerlegt. 

Zuerst der Beweis, dass wenn man nur auf 
einem blutigen Untergrund in Form einer 
Lache kniet, der Antrag nicht mit den 
Spuren bei Lehrling vergleichbar ist, nur 
wenn man sich an einen nassblutigen 
Körper drückt überträgt die Kleidung das, 
was man bei Lehrling sieht ….. 

Und dann… 
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Und dann der nächste Beweis: Eine „Lache“ auf einem Teppich hinterläßt ganz andere Spuren als das 
was man bei Lehrling sieht, nur wenn es ein Stoff ist wie Kleidung oder ein Leintuch und dieser Stoff 
ohne Lache aber gut durchtränkt und nicht zu trocken ist, dann entstehen vergleichbare Spuren. Bei 
Lehrling sieht man durch „rot auf blauem Grund“ den Deckungsgrad nicht so genau aber es war in 
jedem Fall trockener als in meinem Versuch, bei mir ist auch im vierten Versuch mehr Nässe als bei 
Lehrling, die Spuren und Flächen bei mir sind noch geschlossener, aber es kommt schon ziemlich gut 

hin. 

Klar müßte ein Gericht diesen Versuch 
mit echtem Blut machen aber dennoch 
erlauben meine ersten Tests sehr wohl 
schon grundlegende Aussagen: 
Die Schlussfolgerungen von 
Petermann sind nachweislich falsch, 
geht man aber von jenem 
durchtränkten Leintuch als Unterlage 
aus, passt alles.  

Und geht man von Blut aus, so sickert 
das viel schwerer ein als Wasser, 
Gerade auf dem Leintuch hätte sich so 
ein tauglicher Fleck gebildet haben 
können, der noch lange sein Potenzial 
als Verursacher behielt. 

 

Bei einem weiteren Versuch auf einem feuchten Stoff zu knien dann auch im Kniebereich folgendes 
Ergebnis: 

Keine Lache sondern ein in einem 
bestimmten Grad durchfeuchteter bis 
durchnässter Stoff überträgt wenn ein 
anderer Stoff wie ein Hosenbein 
daraufgedrückt wird diese Form von 
Abdrücken wie bei Lehrling, eine Lache 
dagegen, macht wie gezeigt einen ganz 
anders artigen großen runden Fleck 
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Im Zimmer des Lehrlings gab es nun aber gar keine Blutlache  auf dem Boden und die 
Tatrekonstruktion bei der Lehrling Täter im Büro war ist wie gezeigt nachweislich falsch. 

 

Fakt ist aber dennoch das Blut an der Hose des Lehrlings, wo und wie kam er dazu? 

Die einzige Erklärung ist hier das blutige Leintuch, auf dem das Opfer aus dem Büro ins Zimmer des 
Lehrlings getragen wurde und auf dem sie noch lag, als folgende Endphase ablief 

 
14,50 Uhr  
 

Der Lehrling kommt zurück, findet das Opfer, redet mit ihr und hilft ihr, wendet sich an Bozo, 
irgendwann kommt der sich vorher versteckende Chef hinzu, Lehrling wird zu Nachbar D. zum 
Telefonieren geschickt. 
 

14,55 Uhr -
15,00  
 

Während Lehrling bei Nachbar D. ist um Hilfe zu holen, wird im Zimmer de Lehrlings der tödliche 
Hohlvenenstich gesetzt. Dabei handeln die beiden Täter vor, während und nach der Tat so 
einvernehmlich, dass beide als Mörder angesehen werden können …  
 

Erst als Lehrling weg war, setzten die Mörder kurz vor 15 Uhr den Todesstich und entfernten dann auch 
das Leintuch, 10 Minuten vorher noch lag das Opfer auf dem blutigen Leintuch, wodurch das Blut aus 
der Bluse und dem Rückenstich nicht in großer Menge wie im Büro bis zum Teppich gelangen konnte. 
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8. Kurzübersicht zu 7+1 Fakten und ihren Erklärungen 
 

 
Mord im Lehrlingszimmer, Lehrling ohne Tatbeteiligung, 3 Täter, Haupttäter Bozo (Messer) 
Täter Bürophase: „Messer-Bozo“+“blonder Würger“, Täter Lehrlingszimmer:  „Messer-Bozo“+“Schlüsselherr“  
 
-  FAKT 1:  Viel zu wenig Blutspritzer im Büro für Kampf in 1:1 Situation, falls stechen und würgen abwechselnd  
 Es gab einen weiteren Täter (Würger) schon in der Bürophase, sie wurde ständig von hinten würgend fixiert und dabei an 
den Bauch des Würgers und den Bürostuhl gepresst, der dadurch vollständig gegen Blutspritzer abgeschirmt war.   
 
-  FAKT 2:  Opfer hätte 13:40 Uhr zu Termin los müssen, die Tat musste vorher erfolgt sein.  Bozo kam gegen13:25 
Uhr  
 Spontantat mit vor Ort angetroffenen Bekannten, Planungsphase unter 5 Minuten zw. 13:30 bis 13:40 von „Messer-Bozo“  
und „blondem Würger“  dem er spontan bei seiner Rückkehr vom Mittagessen begegnete  
 
-  FAKT 3:  IN, tief IN einer Handverletzung fanden sich Haare, die bei der Tat mit dem Messer eingebracht wurden  
 Ausgehend von ZWEI Tätern von denen einer STÄNDIG von hinten würgend fixierte konnten die Verletzungen an den 
Händen KEINE Abwehrverletzungen sein. Sondern das Opfer kämpfte nach hinten, erfasste den Würger bei den Haaren und 
dann hat Bozo mit dem Messer schädigend auf sie eingewirkt, damit sie losläßt. Dabei entstanden Wunde und Haareintrag.  
 
-  FAKT 4:  Blut-Anschleuderungen an Wand und Büroschrank entstanden durch das Opfer SELBST  
 Weder die offizielle Rekonstruktion noch Profiler Petermann können Handlungen benennen zu denen die in einem 
schrägen Winkel von links oben nach rechts unten an die Wand geschleuderten Blutspritzer gehören können. Dies geschah 
durch das Opfer selbst, als Ihren nach hinten die Haare des Würgers greifende Hand, vom Stecher mit dem Messer 
schneidend geöffnet wurde und sie vor Schmerz schnell die Hand von oben hinten nach vorne unten wegzog. 
 
-  FAKT 5:  Konkrete Blutspuren an Bluse BEWEISEN lange ständige Bauchlage bis zum Ausbluten  
 Offizielle Rekonstruktion auch hier nachweislich falsch, der Schulterstich verursachte eine tiefrote Blutlache innerhalb der 
Bluse VORNE, das beweist wie gezeigt die Bauchlage kurz nach dem Stich und für eine lange Zeit. Und was den Rückenstich 
angeht, so beweist das Unterhemd dass sie nach dem Rückenstich lange Zeit nicht auf dem Rücken lag, sonst hätte das Blut 
den hell gebliebenen Bereich rechts des Einstichs ebenfalls gleichmässig mit Blut getränkt. Das geschah aber nicht, denn das 
Blut aus dem Einstich als sie auf dem Bauch lag, geriet nicht auf direktem Weg in die Kleidung direkt neben der Wunde, wie 
es gewesen wäre wenn sie auf dem Rücken gelegen hätte, sondern es lief erst 30 cm in einer Kuhle die Wirbelsäule nach 
unten ohne die Kleidung zu berühren und erst dort lief es dann nachdem ein See im Hohlkreuz entstanden war, rechts zur 
Seite über und tränkte von dort her die Kleidung. 
 
-  FAKT 6:  Versuche ergaben: 1. Lehrlingshose nicht in Lache  2. Kontakt zu blutiger Bluse des Opfers. 
 Damit wäre die Relevanz der Beobachtung von DREI Zeugen bzgl. des blutigen Leintuchs bestätigt. Dieses macht jedoch 
nur Sinn als Hilfsmittel, um das Opfer damit von zwei Leuten zu tragen. Lehrling kniete also zu einer Zeit auf dem Leintuch, 
NACHDEM zwei Täter das Opfer damit vom Büro in das Lehrlingszimmer getragen hatten und BEVOR es von den Täter kurz 
vor dem Eintreffen der Sanitäter entfernt und in den Gang gelegt hatten, wo es von zwei Zeugen gesehen und die Polizei 
vergeblich darauf aufmerksam gemacht wurde. 
Bestätigt wird diese Abfolge durch die Position eines blutigen Flecks im Büro, wie er dem entspricht, dass das Opfer auf das 
Leintuch gewälzt wird und dabei die Lache aus dem Hohlkreuz nach rechts über und intensiv in Kleidung und Leintuch fließt, 
dieses dort genau auf Hüfthöhe durchtränkt, wie es zum Fleck auf dem Boden passt. 
 
-  FAKT 7:  Bozo berichtete von gespannten Verhältnis zu Lehrling und Abschliessen der Türe. Das tat dann auch der 
Lehrling, Bozo hatte ohne den „Schlüsselherr“ keinen Zugang zum Lehrlingszimmer, 
 nachdem das Opfer gegen 13:50 Uhr also bereits für tot gehalten wurde, wurde ein Plan erdacht wie man aus der Sache 
rauskommt, in dem man die Tat dem Lehrling anlastet. Dazu musste man Zugang zum Zimmer Lehrlings bekommen und den 
mit ins Boot holen, der den Zweitschlüssel zum Zimmer Lehrlings hatte, ich nenne ihn „Schlüsselherr“ 
 
-  FAKT 8:  (noch nicht zu veröffentlichen)  
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9. Unwiderlegbarer Logikbeweis für Bauchlage im Büro, die offizielle Rekonstruktion ist erlogen 
 

Der intensivste Blutfleck in der Bluse ist VORNE/UNTEN nach einem Stich in die Schulter SEITLICH.  
Damit liefert das Naturgesetz der Schwerkraft den ultimativen Beweis für die Richtigkeit meiner Version 
und widerlegt die Behördenversion des Tathergangs durch und durch.  

Das Blut lief durch Schwerkraft von der Seite nach UNTEN. Und da der dunkelste Fleck an der 
Bluse VORNE ist, lag sie mit vorne nach unten und damit zu 100 % bewiesen auf dem Bauch. 

 

 

Das Opfer lag im Büro auf dem Bauch, was 
der Lehrling zum Thema Rücken angab, war 
nachweislich falsch, offenbar in den Mund 
gelegt. 
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10. Die Haargutachten-Katastrophe als Beispiel für Beweisvernichtung und Prozessbetrug 
 

Walter Föger führt aus: 

Neben a) den verschwundenen Beweise aus der Asservatenkammer der Gerichtsmedizin Innsbruck, b) verschwundenen 
Gutachten und c) nachträglich bewiesene gefälschte Gutachten von Dr. Rabl,  
ist auch das alles entscheidende 1. Haargutachten vom Sept 1990 mit der Nummer SP 785 nie in der Akte gewesen.  

Die Ergänzungsgutachten von April 1991 haben die Nummer 785/2 und 785/3.  In diesen Gutachten von 1991 ist auch 
ersichtlich dass es das Gutachten 785 gab.  

Nur weil Prof. Henn bei der 1. Verhandlung im Februar 1991 erwähnte dass die hellen, blonden Haare Opfer und Täter fremd 
waren wussten wir von der Existenz dieser ausgerissenen Haare.  Das wurde von mehreren Besucher der 1. Verhandlung 
wahrgenommen. Kurioserweise aber nicht im Verhandlungsprotokoll angeführt.  

Daraufhin wurden wir dann im April 1991 bei Prof. Henn an der GMI vorstellig. Er versprach uns die Akten usw. zu prüfen. 
Über 1 Jahr sind wir regelmäßig mit Prof Henn damals Chef der GMI in Verbindung gestanden. Er hat  immer wieder von 
einem neuen Haarverfahren gesprochen und  um Geduld gebeten da diese bis zu einem ½  Jahr oder länger dauern kann.  

Weil ich mittlerweile schon vermutete wer hinter dem Mord stecken könnte, hat Henn mich immer wieder in die Pflicht 
genommen und gesagt dass ich mich um meine Kinder kümmern und ruhig bleiben soll. Sogar mein damaliger Chef wurde 
von Henn angerufen auf mich ein zu wirken mich ruhig zu halten. Kurz vor der Fertigstellung des neuen Gutachten am 
24.7.1992 hat Henn nochmals meinem Chef erzählt dass das neue Gutachten schon bald fertig sei, er auf mich einwirken soll 
und ich auf meine Kinder denken und achten soll.  

Nach mehrmaliger Akteneinsicht am Landesgericht Innsbruck nach dem Haar Gutachten SP 785 sind wir auch im Jahre 2016 
nicht fündig geworden.  

Am 29. Juni 2017 hatte ich einen Termin mit dem seit 2016  für den Mordfall beauftragten Staatsanwalt Mag. Florian 
Oberhofer vereinbart. Er wiederholte nochmals dass er die Akte kürzlich studiert habe und er der Meinung sei, das der 
Lehrling der Mörder meiner Frau war, da er auch gestanden habe. Über 1 Stunde haben meine Schwester und ich die 
Vertuschungen und kriminellen Machenschaften am Landesgericht, der Staatsanwaltschaft  und der Gerichtsmedizin 
Innsbruck aufgezählt.  

Dann habe ich Staatsanwalt Oberhofer aufgefordert mir  das 1. Haargutachten vom Sept. 1990  mit der Nummer SP 785 wie 
Dr. Rabl es in einem Schreiben erwähnte (auf meiner Homepage unter Dokumente ersichtlich) auszufolgen.  
STA Oberhofer meinte er habe es nicht. Ich sagte dann soll er es bei der GMI anfordern. Darauf erwiderte Oberhofer, er 
könne nicht 5 Polizisten in die Gerichtsmedizin schicken und diese auf den Kopf stellen.  

Es sind ja nicht nur die hellen, blonden Haare die meine Frau einem ihrer Mörder ausgerissen hat verschwunden. Obwohl 
meine Schwester seit 1991 immer wieder Dr. Rabl aufgefordert hatte auf diese Haare aufzupassen.  
Verschwunden sind aus der Asservatenkammer der GMI zusätzlich zu den 20 hellen, blonden Haare die meine Frau einem 
ihrer Mörder ausgerissen hatte,: 

1. Das schon angesprochene Gutachten SP 785!  
Das neue Gutachten vom Juli 1992, das der ehem. Leiter der GMI  Prof. DR. Rainer Henn angefertigt und uns tel. 
verständigt hatte, dass der Lehrling nicht der Mörder ist, er mit Dr. Rabl das neue Gutachten besprochen hat, dieser 
Bescheid weiß und er sicher ist, dass es eine Wiederaufnahme des Mordfalles gibt.  

2. Auch wurden meiner Frau eigene Kopfhaare am Seziertisch als Vergleichshaare entnommen schrieb Rabl in seinem 
Bericht. Diese Haare sind auch verschwunden. Das Ergebnis (Gutachten) dieser am Seziertisch entnommen Haare 
sind nirgends zu finden es wird einfach totgeschwiegen und nicht reagiert auf Anfragen. 

Dafür hat Rabl im Frühjahr 1991 von uns eine Haarbürste von meiner Frau Angelika verlangt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 
nicht gewusst dass Dr. Rabl Angelika am Seziertisch schon Vergleichshaare entnommen hatte. Wir gaben den Beamten eine 
Familienhaarbürste mit und haben darauf hingewiesen dass alle aus der Familie, Verwandte, wie die blonde Tochter meiner 
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Schwester, meine Eltern, meine Schwester, Tante und Onkel usw., alle die bei uns waren und mit den Kinder gespielt haben, 
die Haarbürste benutzt haben. Logischerweise hatte ja nicht jeder eine Haarbürste. 

Dann hieß es in dem neuen Gutachten vom April 1991 dass die aus der Haarbürste entnommenen Haare mit denen aus der 
Hand der Toten gefundenen, hellen blonden Haare größtenteils in ihrer Struktur übereinstimmen und Angelika in einer 
Geheimratsecke helle blonde Haare hatte (stimmt nicht, das beweisen Fotos vom Seziertisch und Tatort) und es nicht 
weltfremd wäre, weil Angelika am Hinterkopf an der Kopfschwarte eine Einblutung  hatte, sie sich die Haare selbst 
ausgerissen hat.    In keinem Gutachten vorher oder am Seziertisch war eine Rede von einer hellen, weißen Geheimratsecke, 
zurecht da es keine gab. Sowas ist eine Verhöhnung des Opfers und der Angehörigen ja sogar an der Bevölkerung. Es wurde 
nie wissenschaftlich bewiesen, dass diese hellen blonden Haare die Angelika einem der Täter die Haare ausgerissen hatte ihr 
selbst zu zuordnen gewesen wären. Es war immer nur die Rede wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit sind die 
Haare dem Opfer selbst zuzuordnen.   

Die DNA Untersuchung wurden von 1993 an immer wieder abgelehnt - bis zum OGH solange bis die Haare 2006 aus der 
Asservatenkammer verschwunden sind. Beim Umbau der GMI seien die Haare verloren gegangen meinte 2006 Dr. Rabl. 
Prof. Scheithauer, Chef der GMI meinte, wahrscheinlich sind sie verbraucht worden, nur der leere Behälter ist noch da. 

Mord verjährt nie, seit Frühjahr 1991 weiß die Justiz dass wir immer bezweifelt haben das der Lehrling  der Mörder war. Umso 
erstaunlicher ist, als das LG Innsbruck ohne dass ich die Kleider meiner Frau die sie an dem Tag bei ihrer Ermordung an hatte 
anforderte diese mir in einem Paket vom LG Innsbruck zugeschickte wurden. Wahrscheinlich deshalb, dass dann nachträglich 
sie behaupten können sie können die Kleider nicht mehr nach DNA Spuren untersuchen da die Kleidung dem Witwer 
ausgefolgt wurden und diese manipuliert sein könnten. 
Als mein Anwalt Mag. Antonius Falkner im Oktober nochmals schriftlich die sichergestellten Haare anforderte schrieb Richter 
Dr. Günther Böhler  http://mordfall-foeger.at/aktenarchiv/Gericht/Foeger-300-LG_Ibk-Antragsabweisung-auf-
Haarbuechelherausgabe-Jan21.01.2011_3Seiten.pdf  

Schon aus diesem Schreiben heraus ist zu lesen dass nie sicher war dass die hellen, blonden Haare aus der Wunde in der 
rechten Hand meiner Frau von ihr selber stammen. Trotzdem wurde der Lehrling verurteilt und das somit begründet dass 
wahrscheinlich die Haare sich Frau Föger selber ausgerissen hat. 20 helle, blonde Haare – kein einziges dunkles Haar. Als 
dunkelhaariger Mensch. Das ist als Hinterbliebener unerträglich das so hin zu nehmen. 

 
Und John Leake ergänzt die Zustände betreffend: 

Seit 2009 habe ich nicht nur im Fall MacPherson recherchiert, sondern auch in anderen ähnlichen rätselhaften Todesfällen 
die von den Behörden in Innsbruck nicht korrekt ermittelt wurden. In jedem Fall war Dr. Walter Rabl der Innsbrucker 
Gerichtsmedizin der Gutachter.  https://www.coldalongtime.com/pages/angelika-foger-und-andere-falle  

Schon früher hat der ORF Journalist Zoran Dobric über Dr Rabls absurde Fehler im Fall Raven Vollrath für ORF "Thema" 
berichtet. Dr. Rabl wurde von den Eltern Raven Vollraths geklagt, aber trotz „unrichtiger Gutachten" freigesprochen.  

Dann ist ein Buch über Duncan MacPherson ("Eiskalter Tod," Residenz Verlag) in 2013 erschienen, ausserdem habe ich 
dem Wiener Journalist Arpad Hagyo über den Fall Foeger erzählt, und er hat eine Sendung für "Am Schauplatz" 
produziert, und auch einen Bericht in "Profil" darüber geschrieben.  
Trotzdem wurde Dr. Rabl als Präsident der Österreichischen Gesellschaft für gerichtlichen Medizin immer wieder gewählt. 

In 2012 gab ich einen Vortrag über den Fall MacPherson und Fall Foeger bei der forensische Abteilung der University of 
California in Los Angeles, und das Publikum war vor allem schockiert, dass Dr. Rabl den Hauptbeweis "verlieren" konnte, 
ohne schwere Konsequenzen für seinen Beruf. Die Forensikerin Lynne Herold (Gutachterin im Fall Jack Unterweger war) 
hat mir gesagt, sie würde sofort auf der Strasse stehen hätte sie Sachbeweise in einem Mordfall verloren.  

Statt diszipliniert zu werden, wird Dr. Rabl immer wieder zum Präsident gewählt. Für mich ist das kein Zufall. Als Beispiel 
muss man nur den Fall Denisa Soltisova betrachten.  Der Welser Staatsanwalt Wolfgang Tursky hat im Fall Soltisova 
einen Riesenfehler -- ein klarer Verstoss gegen die Strafprozessordnung -- begangen. Als Obergutachter hat Dr. Rabl 
dann Tursky wesentlich geholfen, seinen Ruf zu schützen. Kurz nachher, als die Foeger Familie einen Strafanzeige gegen 
Dr. Rabl in Innsbruck einreichte, wurde die Strafanzeige an eine andere Staatsanwaltschaft geleitet "um Befangenheit zu 
vermeiden." Der Staatsanwalt war Wolfgang Tursky in Wels. 

http://mordfall-foeger.at/aktenarchiv/Gericht/Foeger-300-LG_Ibk-Antragsabweisung-auf-Haarbuechelherausgabe-Jan21.01.2011_3Seiten.pdf
http://mordfall-foeger.at/aktenarchiv/Gericht/Foeger-300-LG_Ibk-Antragsabweisung-auf-Haarbuechelherausgabe-Jan21.01.2011_3Seiten.pdf
https://www.coldalongtime.com/pages/angelika-foger-und-andere-falle
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